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„Everything is true in some sense,
false in some sense,
and meaningless in another sense“1

1 „Alles ist in einem gewissen Sinne wahr, in einem gewissen Sinne falsch, und
in einem anderen Sinne ohne Bedeutung.“ Aus der Platform Suutra of the Sixth Pa-
triarch, eines der ersten grösseren Werke mit spezifischer Ch’an Orientierung. Der
Autor Hui-neng lebte im 7. und 8. Jahrhundert und gründete die später dominie-
rende Schule des Ch’an Buddhismus.
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A. Einführung

1Die vorliegende Arbeit ist eine Zusammenfassung und Diskussion der
Auseinandersetzung zwischen dem englischen Rechtstheoretiker Herbert
Lionel Adolphus Hart1 und dem amerikanischen Rechtsphilosophen Ronald
M. Dworkin2. Während Hart in seinem 1961 erschienenen Hauptwerk „The
Concept of Law“ eine besondere Form des Rechtspositivismus vertritt, pos-
tuliert Dworkin eine nonkonformistische Theorie, die in keine der bekann-
ten rechtsphilosophischen Klassifizierungen eingeordnet werden kann.

2Harts Vorrangstellung unter den Rechtsgelehrten im englischen Sprach-
raum des 20. Jahrhunderts basiert zunächst einmal auf seinen Beiträgen zu
den Liberalisierungsbestrebungen des englischen Rechts in der Zeit des so-
zialdemokratischen Umbruchs von 1955 bis 1970. Sein Engagement und
verschiedene in dieser Periode publizierte Texte haben die Strafrechtsreform
wesentlich beeinflusst.3 Internationale Anerkennung und Kritik erfuhr Hart
durch sein Werk „The Concept of Law“, in welchem er, ausgehend von
Austin, jedoch in Ablehnung von dessen Befehlstheorie, eine neue Theorie
des Rechts als Regelwerk präsentierte.4

3Bekannt wurde Dworkin durch die Publikation seines Aufsatzes „The
Model of Rules“ im Jahr 1967.5 Zwar subjektiv gefärbt, aber überzeugend
scharfsinnig, präsentiert er darin eine Zusammenfassung von Harts „The
Concept of Law“ und stellt Recht als ein System von Regeln in Frage.
Gleichzeitig enthält diese Schrift seine ersten Angriffe auf den Rechtspositi-
vismus und, in Ansätzen, seine noch zu entwickelnde, äusserst eigenwillige
Rechtstheorie, die vorwiegend im anglo-amerikanischen Umfeld auf grosses
Interesse gestossen ist. Nebst einer Vielzahl von Aufsätzen und Vorträgen
publizierte er 1977 sein erstes grösseres Werk, „Taking Rights Seriously“6

1 1907–1992. Vgl. Kurzbiographie als Anhang 1.
2 *1931. Vgl. Kurzbiographie als Anhang 2. Während seines Studiums in Juris-

prudence in Oxford (England) war Dworkin der Schüler von Hart.
3 Zur (Straf-)Rechtsreform vgl. insbesondere: „Are there Any Natural Rights?“

(1955), „Law, Liberty and Morality“ (1963), „The Morality of the Criminal Law“
(1965) und „Punishment and Responsibility“ (1968); vgl. MacCormick, Hart, S. 10.

4 Austin, John (1790–1859), englischer Rechtstheoretiker, entwickelte in seinem
umfassenden, streng analytischen Hauptwerk „The Province of Jurisprudence Deter-
mined“ (1832) die Imperativentheorie (Befehlstheorie) des Rechts.

5 (1967) University of Chicago Law Review 35, S. 14–46. Dieser Artikel ist als
Kapitel 2 in TRS enthalten. Vgl. auch Guest, Dworkin, S. 16 N. 4.



und neun Jahre später „A Matter of Principle“7. Mit „Law’s Empire“8

(1986) lieferte Dworkin eine (vorläufige) Konsolidierung seiner Rechtstheo-
rie, wie er sie in einem Zeitraum von zwanzig Jahren entwickelt hatte.

4 Wann immer Dworkin für seine Argumente gegen den Positivismus Bei-
spiele sucht, benutzt er Harts Theorie als bevorzugte Angriffsfläche. Ob-
wohl Hart erst in seinem posthum erschienenen Postskript zum „The Con-
cept of Law“9 ausführlich zu den verschiedenen Attacken Dworkins auf
seine Rechtstheorie Stellung nimmt, hat er dennoch bei geeigneter Gelegen-
heit in einzelnen Schriften immer wieder eine sanfte Polemik gegen Dwor-
kin einfliessen lassen. So kritisiert er insbesondere Dworkins These von der
Vollständigkeit des Rechts und die daraus resultierende Verneinung des
richterlichen Ermessens in „American Jurisprudence through English Eyes:
The Nightmare and the Noble Dream“.10

5 Die Aufsätze und Werke dieser beiden im angelsächsischen Raum wohl
bekanntesten rechtsphilosophischen Exponenten des 20. Jahrhunderts lösten
eine Flut von Publikationen aus, die hier nicht in ihrer Gesamtheit berück-
sichtigt werden kann. Ebenso erhebt die vorliegende Arbeit nicht den An-
spruch, das Lebenswerk von Hart oder Dworkin (bis dato) zusammenzufas-
sen. Erörtert werden lediglich jene Thesen und Themen, die für die Gegen-
überstellung der beiden Rechtstheorien von Bedeutung sind. Wohlwollende
und kritische Kommentare anderer Autoren zu einzelnen dieser Thesen und
Themen tragen einerseits zu deren Verständnis bei, führen andererseits aber
auch zu neuen Problemstellungen. Besonders interessant an der Sekundär-
literatur sind die unterschiedlichen Perspektiven und Ansatzpunkte von eng-
lischen und amerikanischen Autoren aufgrund von Differenzen in Ge-
schichte, Tradition und Rechtskultur.

6 Von der Diskussion einzelner Thesen der beiden Rechtstheorien abgese-
hen, wird durch die Hart-Dworkin Debatte am Ende die Frage aufgeworfen,
inwiefern sich die Betrachtung des Gegenstandes „Recht“ im zwanzigsten
Jahrhundert gegenüber früheren Lehrmeinungen tatsächlich und wesentlich
verändert oder als zur Veränderung fähig erwiesen hat. Objektiv unverän-
dert und unbestritten bleibt jedoch die Tatsache, dass als Angelpunkt jeder
Rechtsphilosophie das Verhältnis zwischen Recht und Moral nach wie vor
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6 Eine Sammlung von Aufsätzen, die zumeist bereits früher publiziert wurden.
7 Wörtlich: „Eine Frage des Prinzips“; es gibt z.Z. keine deutsche Übersetzung

dieses Buches.
8 Wörtlich: „Das Imperium des Rechts“; es gibt z.Z. keine deutsche Übersetzung

dieses Buches.
9 Hart, CL, S. 238 ff.; es existiert keine deutsche Übersetzung dieser zweiten

Auflage.
10 Hart, Essays, S. 123 ff.




